
Jahrgang 15· Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 30. August 2022 · Nummer 33

AmtsblattAmtsblatt
für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

Amtske łopjeno za Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

Inhaltsverzeichnis
AMTLICHER TEIL

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGENÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Verlängerung der Allgemeinverfügung
des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs 
Sprjewja-Nysa zur Absonderung von 
Verdachts- sowie von positiv auf das 
Coronavirus getesteten Personen Seite 1

Beschlüsse des Kreistages Spree-Neiße Seite 2 

IIMMPPRREESSSSUUMM
Herausgeber: 

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
– Der Landrat –

Verantwortlich:
Landrat des Landkreises Spree-Neiße/

Wokrejs Sprjewja-Nysa, 
Heinrich-Heine-Straße 1, 

03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca),
Tel.: 03562 986-10006, Fax: 03562 986-10088

www.landkreis-spree-neisse.de, 
E-Mail: pressestelle@lkspn.de

Das Amtsblatt für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-
 Nysa, Amtske łopjeno za Landkreis Spree- Neiße/Wokrejs Sprjewja-
Nysa erscheint nach Bedarf in elektronischer Form unter www.lkspn.de
-> Aktuelles aus dem Landkreis -> Amtsblatt.

Der Versand von Einzelexemplaren oder im Abonnement kann auf
 Anforderung unter oben genannter Anschrift, per E-Mail unter presse-
stelle@lkspn.de bzw. telefonisch unter der Rufnummer 03562 986-
10006 kostenfrei per E-Mail oder auf dem Postweg erfolgen. 

Weiterhin wird das Amtsblatt am Sitz der Kreisverwaltung, Heinrich-
Heine-Straße 1, 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), sowie an den
Sitzen der Verwaltungen der kreisangehörigen Ämter und Gemein-
den kostenlos zur Selbstabholung ausgelegt.

AMTLICHER TEIL

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGENÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Verlängerung der Allgemeinverfügung des Landkreises
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa zur Absonderung
von Verdachts- sowie von positiv auf das Coronavirus

getesteten Personen

Der Landrat des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa erlässt gemäß §§ 28
Absatz 1, 29 und 30 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankhei-
ten beim Menschen (Infektionsschutzgesetzes - IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045)
zuletzt geändert durch Art. 3a Gesetz vom 28.06.2022 (BGBl. I S. 938) in Verbindung mit §
2 Abs. 3 und § 3 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Bbg GDG) vom 23. April 2008 (GVBl I/08,
Nr. 05) zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 25.01.2016 (GVBl I/16, Nr. 5) und
auf Grundlage von § 121 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes
vom 30.06.2022 (GVBl. I/22, Nr. 18)

die folgende Allgemeinverfügung:

In Ziffer 8 der Allgemeinverfügung vom 05.05.2022 zur Absonderung von Verdachts- sowie
von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen (veröffentlicht im Amtsblatt 19/2022)
wird das Datum „30.06.2022“ durch „30.09.2022“ ersetzt. Im Übrigen bleibt die Allgemein-
verfügung vom 05.05.2022 unverändert in Kraft.

Begründung: 

Die in der Allgemeinverfügung vom 05.05.2022 aufgeführten Maßnahmen sind weiterhin
erforderlich, weil das damals bestehende Infektionsgeschehen unverändert anhält. Die in-
fektiologische Lage zeigt eine Stagnation des Infektionsgeschehens. Eine deutliche Verrin-
gerung der Infektionszahlen ist Ende der Ferienzeiten nicht zu erwarten, sodass die Ab-
sonderungsmaßnahmen für Verdachts- sowie positiv auf das Coronavirus getestete Perso-
nen angesichts der infektiologischen Lage weiterhin notwendig sind.

Außerdem folgt der Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa mit dieser Allgemein-
verfügung einer allgemeinen Weisung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integra-
tion und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 23.08.2022.

Bekanntmachungshinweis:

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Zugänglichmachung im Internet in Kraft (§
1 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung zur elektronischen öffentlichen Bekanntgabe von Allge-
meinverfügungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz-Bekanntgabeverord-
nung - IfSGBekV) vom 12.02.2021 (GVBl Teil II, Nr. 17).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form oder zur
Niederschrift bei dem Landrat des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, Hein-
rich-Heine-Straße 1 in 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) einzulegen.

Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist der Widerspruch unter Verwen-
dung einer qualifizierten elektronischen Signatur über das besondere elektronische Behör-
denpostfach des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa einzulegen.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen technischen Rahmenbe-
dingungen zu beachten, die im Internet unter „https://www.lkspn.de/datenschutz.html“ auf-
geführt sind. 
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ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 30.08.2022

Harald Altekrüger
Landrat

Beschlüsse des Kreistages Spree-Neiße
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24. August 2022 folgende Beschlüsse gefasst:

Kreistagsbeschluss-Nr.: 273-30/2022
Der Kreistag beschließt die Vergabe des Bauauftrages in Höhe von
1.490.937,02 EURO (brutto) an den Bieter Nr. 4, die EngFle Baugesell-
schaft mbH, Rüggower Weg 26 in 23970 Kritzow. 

Kreistagsbeschluss-Nr.: 274-30/2022
Der Kreistag ermächtigt den Landrat einen Investitionskredit in Höhe von
23.000.000 EUR nach Einholung von 3 Angeboten aufzunehmen.

Kreistagsbeschluss-Nr.: 275-30/2022
Der Kreistag benennt gemäß § 24 Abs. 3 S.3 Hauptsatzung des Landkrei-
ses Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa folgende neue Mitglieder für den
Kreisseniorenbeirat auf Vorschlag der Stadt Spremberg/Grodk:

1. Frau Manuela Fremd wird als neues Mitglied des Kreisseniorenbeirates,
verantwortlich für die Stadt Spremberg/Grodk, bestätigt.

2. Frau Monika Wagschal wird als neues stellvertretendes Mitglied des
Kreisseniorenbeirates, verantwortlich für die Stadt Spremberg/Grodk, be-
stätigt.

Kreistagsbeschluss-Nr.: 276-30/2022
Dem Nachtragsangebot wird zugestimmt. 

Kreistagsbeschluss-Nr.: 277-30/2022
Der Kreistag beschließt die dauerhafte Bestellung eines Verwaltungsprü-
fers. 

Alle Beschlüsse können im Büro des Kreistages in der Kreisverwaltung,
Heinrich-Heine-Str.1, 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), Zimmer
A.1.28,
eingesehen werden.

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa


